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Das Jahr 1909

benden Welthändel, so doch wenigstens eine wesentliche Entspan¬
nung bringen.

Zunächst kam es zu einer Einigung Österreich-Ungarns mit der
Türkei. Diese hatte ihren tiefen Unmut über Österreichs Vorgehen
schon anfangs Oktober 1908 durch einen rücksichtslos durchgeführ¬
ten Boykott der österreichischen Waren bekundet. Im Vertrauen auf
Englands diplomatische und wirtschaftliche Unterstützung war man
in Konstantinopel nicht geneigt, auf Aehrenthals Wunsch einer tür¬
kischen Zustimmung zu der Annexion von Bosnien und der Herzego¬
wina ohne weiteres einzugehen. Aehrenthal war seinerseits nicht
gewillt, der Türkei eine Qeldentschädigung zuzugestehen, mußte
sich aber doch am 8. Januar 1909 schließlich dazu bequemen, der
türkischen Regierung 2V2 Millionen türkische Pfund als Ablösungfür die in Bosnien und der Herzegowina befindlichen Staatsgüter und
Staatswaldungen anzubieten. Auf dieser Grundlage kam es noch im
Januar 1909 zu einer Einigung und am 26. Februar zur Unterzeich¬
nung eines österreichisch-türkischen Protokolls, in dem die Pforte
der Annexion zustimmte 1 .

Das deutsch-französische Marokkoabkommen vom 9. Februar
1909, das Frankreich weit entgegenkam und hauptsächlich dem in
diesem Falle stark betonten Willen Kaiser Wilhelms II. zu einer
Einigung mit Frankreich über Marokko entsprang, ist schon er¬
wähnt

1

2 . Das am 9. Februar von Schoen und Cambon in Berlin Unter¬
zeichnete Abkommen 3 bildete tatsächlich einen brauchbaren Aus¬
gangspunkt für ein Nebeneinanderarbeiten der beiden Mächte in
Marokko. Beide erklärten, keinerlei Maßregeln verfolgen oder er¬
mutigen zu wollen, die geeignet wären, zu ihren Gunsten oder zu¬
gunsten irgendeiner anderen Macht ein wirtschaftliches Vorrecht zu
schaffen. Die Bedeutung der Abmachung wurde noch dadurch unter¬
strichen, daß Cambon und Schoen am 9. Februar Briefe aus¬
tauschten, wobei von Cambon die Tatsache festgestellt wurde,
die französischen Interessen in Marokko seien bedeutender als die
deutschen, während Herr v. Schoen seine vollkommene Überein¬
stimmung mit der französischen Auffassung zum Ausdruck brachte.

In Paris, London und Wien wurde das Abkommen in der Presse
freudig begrüßt. Sir E. Grey ließ den deutschen Geschäftsträger
v. Kühlmann zu sich bitten und gab seiner herzlichen Befriedigung
darüber Ausdruck, daß mit diesem Abkommen eine Quelle be¬
ständiger Reibungen und Gefahren beseitigt sei. Als der englische
Unterstaatssekretär Sir Charles Hardinge in Begleitung König Edu¬
ards VII. vom 9.—12. Februar in Berlin weilte, beglückwünschte er

1 Gr. Pol. Nr. 9200—9269.
2 Siehe o. S. 275.
3 Gr. Pol. Nr. 8490.
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